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kompakt

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

*Erklärungen siehe Seite 4

zu Kindern von Einkommensteuerpflichtigen finden sich im 
Einkommensteuergesetz vielfältige Regelungen. Von der 
Kinderbetreuung über die Ausbildungskosten des Kindes 
bis hin zu Unterhaltsaufwendungen. Ein Gesamtüber-
blick würde den hier zur Verfügung stehenden Rahmen 
sprengen. Daher soll sich dieser Beitrag ausschließlich mit 
den arbeitgeberfinanzierten Leistungen für Kinder von 
Arbeitnehmern befassen. 

Bislang konnten Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern lohn-
steuerfrei die Unterbringungs- und Betreuungskosten von 
nicht schulpflichtigen Kindern in Kindergärten oder ver-
gleichbaren Einrichtungen zukommen lassen. Dies konnte 
erfolgen durch die (anteilige) Übernahme der Beiträge 
eines Kindergartens oder auch durch die Einrichtung eines 
Betriebskindergartens.

Nunmehr hat der Gesetzgeber die Steuerbefreiung auf 
Leistung des Arbeitgebers für die kurzfristige Betreuung 
von Kindern (im Regelfall bis zur Vollendung des 14. Le-
bensjahres) erweitert. Müssen Arbeitnehmer beispielsweise 
kurzfristig länger am Arbeitsplatz verweilen oder eine 
Dienstreise antreten und übernimmt der Arbeitgeber die 
kurzfristig entstehenden Kinderbetreuungskosten, sind 
diese lohnsteuerfrei (Kindernotbetreuung).

Weiterhin nicht lohnsteuerfrei ist die Übernahme von 
Kinderbetreuungskosten schulpflichtiger Kinder (Hortbe-
treuung) durch den Arbeitgeber. Gerade dies wäre vor 
dem Hintergrund der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
sinnvoll.

Auf die steuerfreien Zuschüsse zu den Kinderbetreuungs-
leistungen fallen auch keine Sozialversicherungsbeiträge 
an. Die Übernahme der Kinderbetreuungskosten kann 
daher für Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein interessanter 
Baustein in der Gehaltsgestaltung sein. Sprechen Sie uns 
an!

*Erklärungen siehe Seite 4

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs 
den Schuldner durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der Mahnung 
gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid.
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn
l	 für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist,
l	 die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft,
l	 der Schuldner die Leistung verweigert,
l	 besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfer-

tigen.

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fäl-
ligkeit und Zugang einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber einem 
Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der 
Rechnung besonders hingewiesen wurde.
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung 
(nötigenfalls auch den darauf enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. 
den Zugang der Mahnung beweisen.
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugs-
zinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für Rechts-
geschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, acht Prozent-
punkte (ab 29.7.2014: neun Prozentpunkte*) über dem Basiszinssatz.
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden 
Jahres um die Prozentpunkte, um welche die Bezugsgröße seit 
der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder ge-
fallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptre-
finanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor 
dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres.

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.7.2012:

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen

Ab dem 1.1. 2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer Gewinnausschüttung an den 
Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Termine März 2015*

Umsatzsteuer4              10. 3. 2015         13. 3. 2015               6. 3. 2015
Sozialversicherung5 27. 3. 2015  entfällt   entfällt

Steuerart Fälligkeit    Ende der Schonfrist bei Zahlung 
                          durch Überweisung1    Scheck2

Lohnsteuer, Kirchensteuer
Solidaritätszuschlag3 10. 3. 2015 13. 3. 2015  6. 3. 2015
Kapitalertragsteuer 
Solidaritätszuschlag
Einkommensteuer 10. 3. 2015 13. 3. 2015  6. 3. 2015
Kirchensteuer
Solidaritätszuschlag
Körperschaftsteuer 10. 3. 2015 13. 3. 2015  6. 3. 2015
Solidaritätszuschlag

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern
und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:

5,12 %
4,87 %
4,62 %
4,37 %
4,27 %
4,27 %
4,17 %

Verzugs-
zinssatz

Zeitraum Verzugszinssatz für
Rechtsgeschäfte ohne
Verbraucherbeteiligung

Basiszinssatz

1.7. bis 31.12.2012
1.1. bis 30.6.2013
1.7. bis 31.12.2013
1.1. bis 30.6.2014
1.7. bis 28.7.2014
29.7. bis 31.12.2014
1.1. bis 30.6.2015

0,12 %
-0,13 %
-0,38 %
-0,63 %
-0,73 %
-0,73 %
-0,83 %

8,12 %
7,87 %
7,62 %
7,37 %
7,27 %
8,27 %
8,17 %*
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➔ Personalwirtschaft ……....……………………………………

Die Jahresmeldung nach der Datenerfassungs- und Übermitt-
lungsverordnung (DEÜV) ist bis zum 15.2. des Folgejahres zu 
erstatten. Mit der Jahresmeldung für 2014 wird der Einzugsstelle 
für den Gesamtsozialversicherungsbeitrag (Krankenkasse) das im 
Jahr 2014 erzielte Arbeitsentgelt mitgeteilt. Wichtig ist dabei vor 
allem, dass die Entgeltbeträge richtig eingeordnet werden. Dabei 
ist Folgendes zu beachten:
l	 Für jeden Mitarbeiter ist das rentenversicherungspflichtige 

Bruttoarbeitsentgelt bis zur Beitragsbemessungsgrenze in der 
Renten- und Arbeitslosenversicherung für 2014 einzutragen.

l	 Auch für kurzfristig beschäftigte Aushilfen ist eine Jahresmel-
dung abzugeben. Da diese Arbeitnehmer in der Sozialversi-
cherung nicht beitragspflichtig sind, ist als beitragspflichtiges 
Arbeitsentgelt 0 € anzugeben. Nur bei der Unfallversicherung 
ist das tatsächliche Entgelt der kurzfristig Beschäftigten an-
zugeben.

l		Geringfügig entlohnte Minijobber sind seit dem 1.1.2014 
in der Rentenversicherung versicherungspflichtig. Diese 
Mitarbeiter stocken die Pauschale zur Rentenversicherung 
2014 bis zum vollen Beitragssatz in der Rentenversicherung 
auf, wenn sie keinen Befreiungsantrag gestellt haben. In der 
Jahresmeldung sind als Mindestbemessungsgrundlage 175 € 
monatlich zu Grunde zu legen.

l	 Das bedeutet: Liegt das monatliche Entgelt eines Mitarbeiters 
unter 175 €, sind in der Jahresmeldung 175 € x 12 anzuge-
ben. Ist der Minijobber von der Rentenversicherungspflicht 
befreit, ist das tatsächlich verdiente Entgelt des Mitarbeiters 
mitzuteilen.

l		Für Mitarbeiter in der Gleitzone ist in der Jahresmeldung 
das nach der Gleitzonenformel für das Jahr 2014 ermittelte 
reduzierte Entgelt einzutragen. Hat der Mitarbeiter aber auf 
die Anwendung der Gleitzonenregelung bei der Bemessung 
der Rentenversicherungsbeiträge verzichtet, muss das unge-
minderte Arbeitsentgelt als beitragspflichtiges Bruttoarbeits-
entgelt angegeben werden.

Eine Jahresmeldung ist jedoch nur dann zu erstatten, wenn das 
Arbeitsverhältnis über das Jahresende hinaus bis in das neue Jahr 
hinein unverändert weiter besteht. Ist wegen Beendigung oder 
Unterbrechung des Beschäftigungsverhältnisses zum 31.12.2014 
oder wegen eines Wechsels des Versicherungszweigs bzw. der 
Beitragsgruppe mit Wirkung vom 1.1.2015 an ohnehin eine 
Abmeldung zum 31.12.2014 erstattet worden, braucht bei 
Fortbestehen des Beschäftigungsverhältnisses daneben keine 
Jahresmeldung erstattet zu werden.

Termin beachten
Jahresmeldung zur Rentenversicherung

➔  Einkommensteuer ....…………………………………

PKW im Betriebsvermögen
Nutzung durch den Ehegatten

➔  Umsatzsteuer ....………………………………………

➔  Einkommensteuer ....…………………………………

Amtliche AfA-Tabellen
Wer muss sich daran halten?
Durch die Absetzungen für Abnutzung (AfA) sollen die 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines abnutzbaren 
Wirtschaftsguts des Anlagevermögens auf die betriebs-
gewöhnliche Dauer der Verwendung oder Nutzung des 
Wirtschaftsguts verteilt werden, wenn die Verwendung 
oder Nutzung des Wirtschaftsguts sich erfahrungsgemäß 
auf einen Zeitraum von mehr als einem Jahr erstreckt. Im 
Interesse der Gleichmäßigkeit der Besteuerung werden 
vom Bundesministerium der Finanzen (BMF) Abschrei-
bungstabellen aufgestellt. Sie geben der Wirtschaft, ihren 
Beratern und der Finanzverwaltung Hinweise über die 
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von abnutzbaren 
Anlagegütern. Nach einem Urteil des Niedersächsischen 
Finanzgerichts haben die AfA-Tabellen des BMF für die 
Finanzämter den Charakter einer Dienstanweisung. Sie 
sind allerdings für die Gerichte nicht bindend, obwohl sie 
die Vermutung der Richtigkeit haben. Die AfA-Tabellen 
sind anzuwenden, soweit sie nach der Einschätzung des 
Finanzgerichts den Einzelfall vertretbar abbilden.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.

Die private Nutzung eines Kraftfahrzeugs ist für jeden 
Kalendermonat mit 1 % des inländischen Listenpreises im 
Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich der Kosten für Son-
derausstattung einschließlich Umsatzsteuer anzusetzen. 
Diese Abgeltungswirkung gilt nicht für die Nutzung des 
betrieblichen PKWs, den ein Steuerzahler auch im Rahmen 
eines anderen Betriebs oder einer Überschusseinkunftsart 
nutzt. In diesen Fällen ist die entsprechende Nutzungsent-
nahme gesondert zu bewerten.
Nunmehr hatte der Bundesfinanzhof den Fall zu entschei-
den, bei dem ein PKW, der einem Ehegatten gehörte, von 
beiden Ehegatten in ihrem jeweiligen Betrieb genutzt 
wurde. Das Gericht hat dabei klargestellt, dass die Nut-
zung des PKWs durch den anderen Ehegatten mit der An-
wendung der 1 %Regelung beim Eigentümer-Ehegatten 
abgegolten war. Eine zusätzliche Nutzungsentnahme war 
nicht anzusetzen. Allerdingskonnte
die Ehefrau auch keinen Pauschalbetrag 
von 0,30 €/km als Betriebsausgabe 
ansetzen.

Übergang der Steuerschuldnerschaft
Definition der Arbeiten an Bauwerken
Bei Leistungen, die der Herstellung, Instandsetzung, 
Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bauwer-
ken dienen, kann es unter bestimmten Umständen dazu 
kommen, dass der unternehmerisch tätige Leistungsemp-
fänger die Umsatzsteuer schuldet. Bauwerke sind hierbei 
unbewegliche, durch Verbindung mit dem Erdboden 
hergestellte Sachen. Betriebsvorrichtungen gehören nicht 
zu den Bauwerken. Sie haben gegenüber dem Bauwerk 
einen eigenständigen Zweck, haben keine Funktion für 
das Bauwerk, sondern sind lediglich dort untergebracht.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
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➔  Einkommensteuer ....…………………………………………

➔  Einkommensteuer ....……………………………………

Erstattungszinsen auf die Einkommensteuer sind steuer-
pflichtige Einnahmen. Dagegen sind entsprechende Nach-
zahlungszinsen nicht als Sonderausgaben abzugsfähig.
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs ist diese Vor-
schrift rückwirkend auch auf alle noch nicht bestandskräf-
tigen Fälle anzuwenden. Außerdem wird die Rückwirkung 
verfassungsrechtlich als unbedenklich angesehen.

Kosten für spezielle Krankheitskosten
Außergewöhnliche Belastungen

Aufwendungen für wissenschaftlich nicht anerkannte Be-
handlungsmethoden können nicht ohne Weiteres als außer-
gewöhnliche Belastung berücksichtigt werden.
Grundsätzlich sind Krankheitskosten ohne Rücksicht auf Art 
und Ursache der Erkrankung als außergewöhnliche Belastung 
abzugsfähig. Als Nachweis der Zwangsläufigkeit solcher 
Aufwendungen ist eine ärztliche Verordnung, ein Attest 
des medizinischen Dienstes der Krankenversicherung oder 
ein amtsärztliches Gutachten erforderlich. Dabei müssen 
solche Bescheinigungen eindeutig sein. Allein der Hinweis, 
dass es sich um eine unkonventionelle Behandlungsmetho-
de handelt, reicht nicht aus. Die Frage, ob die Methode 
wissenschaftlich anerkannt ist, muss klar und eindeutig zu 
beantworten sein.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

➔  Einkommensteuer ....…………………………………………

Duales Studium
BFH definiert „Erstausbildung“
Setzt ein volljähriges Kind im Rahmen eines dualen Studiums 
nach Bestehen der Lehrabschlussprüfung das Studium fort, kann 
dies als Teil einer einheitlichen Erstausbildung anzusehen sein.
Ein Steuerfachangestellter nahm nach dem Abitur ein duales 
Hochschulstudium zum Bachelor mit Studiengang Steuerrecht 
auf. Die studienintegrierte praktische Ausbildung schloss er mit 
der Prüfung zum Steuerfachangestellten erfolgreich ab. Das   
Bachelorstudium dauerte zwei weitere Jahre und wurde ebenfalls 
erfolgreich abgeschlossen.
Der Bundesfinanzhof wertete dies insgesamt als eine einheitliche 
Erstausbildung, sodass auch nach Bestehen der Fachangestell-
tenprüfung ein Kindergeldanspruch fortbestand. Dass während 
der nachfolgenden Studienzeit die wöchentliche Arbeitszeit mehr 
als 20 Stunden betrug, sah das Gericht nicht als schädlich an. 
Einzige Voraussetzung in einem solchen Fall ist lediglich, dass 
sich das Kind ernsthaft und nachhaltig auf die Erlangung des 
Studienabschlusses vorbereitet hat.

Die private Nutzung betrieblicher Kraftfahrzeuge ist abschlie-
ßend gesetzlich geregelt. Wird der private Nutzungsanteil eines 
betrieblichen Kraftfahrzeugs typisierend nach der 1%-Regelung 
ermittelt, so erhöht sich diese Pauschale um monatlich 0,03 % 
des Listenpreises für jeden Kilometer zwischen Wohnung und 
Betriebsstätte, wenn das Fahrzeug auch zu diesem Zweck genutzt 
werden kann. Für diesen Zuschlag kommt es nach Ansicht des 
Bundesfinanzhofs darauf an, ob und in welchem Umfang das 
betriebliche Fahrzeug tatsächlich für Fahrten zur Betriebsstätte 
genutzt wird. Wird das Fahrzeug an weniger als 15 Tagen im 
Monat für die Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb genutzt, 
so hat nach Auffassung des Bundesfinanzhofs eine Einzelbewer-
tung der tatsächlich durchgeführten Fahrten mit 0,002 % des 
Listenpreises zu erfolgen.
Dieser Auffassung folgt das Finanzgericht Düsseldorf nicht und 
bestätigte die Auffassung der Finanzverwaltung, dass die nicht 
abzugsfähigen Betriebsausgaben für jeden Kalendermonat mit 
0,03 % des Listenpreises pro Entfernungskilometer zu ermitteln 
sind. Das Gericht lässt die taggenaue Berechnung des Zuschlags-
satzes nicht zu, weil sie dem gesetzgeberisch gewollten Verein-
fachungszweck widerspreche.
Nun muss der Bundesfinanzhof abschließend Recht sprechen.

Behinderte haben ein Wahlrecht zwischen der Geltendma-
chung eines Behinderten-Pauschbetrags oder eines Abzugs der 
behinderungsbedingten Aufwendungen als außergewöhnliche 
Belastung allgemeiner Art. Die Inanspruchnahme des Behinder-
ten-Pauschbetrags schließt eine Steuerermäßigung für die den 
Pauschbetrag übersteigenden Aufwendungen als haushaltsnahe 
Dienstleistungen aus. Ein zusätzlicher Abzug ist nach Auffassung 
der Verwaltung jedoch in Höhe der zumutbaren Belastung mög-
lich, wenn der Behinderte die zweite Alternative wählt.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

➔  Einkommensteuer ....…………………………………

Ungleiche Behandlung
Zinsen vom Finanzamt sind steuerpflichtig

Fahrten Wohnung – Betriebsstätte
Pauschal oder nach Tagen abrechnen?

➔  Einkommensteuer ....…………………………………………
Außergewöhnliche Belastungen
Wahlrechte für Behinderte
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➔  Schenkungsteuer ....…………………………………………

Witz des Monats
Warum hacken eigentlich immer alle so auf den Beamten
 rum?Die tun doch gar nichts! Treffen sich zwei Beamte im Flur. 
Der eine zum anderen: „Na, kannst Du auch nicht schlafen?”

➔  Verfahrensrecht ...…………………………………………..

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteuer-
anmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. 
des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats 
(auf elektronischem Weg) abgegeben werden. 
Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder 
Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen 
werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am 
Tag der Fälligkeit erfolgt.

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 

Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdes-
sen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

3 Für den abgelaufenen Monat.
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristver-

längerung für den vorletzten Monat.
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversiche-

rungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 
Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen 
worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 

Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin 
für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis 
spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
25.3.2015) an die jeweilige Einzugsstelle übermit-
telt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der 
Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohn-
buchführung durch extern Beauftragte erledigt, 
sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage 
vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten 
übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn 
die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag 
nach Feiertagen fällt.

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat das lange erwartete 
endgültige Schreiben zu den „Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Füh-
rung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen 
in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)“ veröffentlicht 
und damit die Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchfüh-
rungssysteme (GoBS) sowie zum Datenzugriff und zur Prüfung digitaler 
Unterlagen (GDPdU) abgelöst, weil die bisherigen Stellungnahmen 
„veraltet und technisch überholt waren.“ Das BMF ist der Auffassung, 
dass durch GoBD „keine Änderung der materiellen Rechtslage bzw. 
der Verwaltungsauffassung“ eingetreten ist. Die Anpassungen seien 
im Hinblick auf die technischen Entwicklungen vorgenommen worden. 
Die GoBD beschäftigen sich insbesondere mit der Aufbewahrung von 
Unterlagen aufgrund steuerrechtlicher und außersteuerlicher Buch-
führungs- und Aufzeichnungspflichten, der Verantwortlichkeit für die 
Führung elektronischer Aufzeichnungen und Bücher, mit den Grund-
sätzen der Nachvollziehbarkeit, Nachprüfbarkeit, Wahrheit, Vollstän-
digkeit, Richtigkeit. Weiter werden das Belegwesen (insbesondere die 
Belegfunktion), die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle und das interne 
Kontrollsystem, die Datensicherheit und die elektronische Aufbewah-
rung von Geschäftsunterlagen geregelt. Auch der Datenzugriff und die 
Verfahrensdokumentation zur Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit 
und Fragen der Zertifizierung und Softwaretestdaten werden geregelt. 
Da sich die GoBD sowohl auf Groß- als auch auf Kleinbetriebe beziehen, 
wird darauf hingewiesen, dass sich die einzelnen Anforderungen an der 
Betriebsgröße orientieren.
Die endgültige Fassung der GoBD gilt für Veranlagungszeiträume, die 
nach dem 31.12.2014 beginnen.
Hinweis: Wichtige Forderungen insbesondere der Steuerberaterschaft 
sind im jetzt veröffentlichten BMF-Schreiben nicht berücksichtigt wor-
den. So ist z. B. der Begriff „steuerrelevante Daten“ nicht definiert. Auch 
die vielen Praxisprobleme sind vom BMF nicht berücksichtigt worden. 
Obwohl in den letzten 20 Jahren erhebliche technische Entwicklungen 
eingetreten sind, hat die Verwaltung diese Änderungen gar nicht berück-
sichtigt. Das BMF hat auch nicht berücksichtigt, dass es fast unmöglich 
ist, Software bis zum 31.12.2014 umzustellen. Es bleibt abzuwarten, 
ob das BMF noch eine Übergangsregelung schafft.

Endlich veröffentlicht!
Neue Grundsätze zur Führung von Büchern

Vorsicht Schenkungsteuer!
Verzicht auf vorbehaltenes Nießbrauchsrecht
Nach früherem Erbschaftsteuerrecht war die Nießbrauchsbelas-
tung anlässlich einer Vermögensübertragung nicht abzugsfähig. 
Der auf den Kapitalwert der Belastung entfallene Teil der Steuer 
war lediglich bis zum Wegfall der Belastung zu stunden. Aufgrund 
der heute gültigen Fassung des Erbschaftsteuergesetzes ist eine 
Nießbrauchsbelastung sofort mit ihrem Kapitalwert vom Wert 
des Rohvermögens abzuziehen.
Der vorzeitige unentgeltliche Verzicht auf ein vorbehaltenes 
Nießbrauchsrecht ist eine Schenkung. Er unterliegt mit seinem 
kapitalisierten Wert der Erbschaftsteuer. Berechnungsgrundlage 
ist die Differenz zwischen den Kapitalwerten zum Zeitpunkt der 
Einräumung des Nießbrauchsrechts und dem Verzicht darauf. 
Dass die Nießbrauchsbelastung nach altem Erbschaftsteuerrecht 
nicht abzugsfähig war, ist bei der Berechnung unberücksichtigt 
zu lassen. Dies gilt auch für andere wertmindernde Faktoren bei 
der Berechnung des Kapitalwerts einer Nießbrauchsverpflichtung. 
Nur so wird eine Mehrfachbelastung des Vermögenszuwachses 
vermieden. Es ist für die Beurteilung der Bereicherung auf die 
Sicht des Erwerbers abzustellen.
Diese Grundsätze ergeben sich aus einem Urteil des 
Bundesfinanzhofs.

➔  Umsatzsteuer ....………………………………

Lieferung von Edelmetallen
Übergangsfrist verlängert
Durch das sogenannte Kroatien-Anpassungsgesetz wurde die 
Erweiterung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers 
auf Lieferungen von Edelmetallen und unedlen Metallen erwei-
tert. Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat die bis zum 
31.12.2014 bestehende Nichtbeanstandungsregelung um sechs 
Monate verlängert.
Die Übergangsregelung lautet nunmehr:
l		Bei Lieferungen von Edelmetallen (mit Ausnahme der Liefe-

rungen von Gold, soweit sie bereits vor dem 1. Oktober 2014 
unter die Vorschriften fielen), unedlen Metallen, Selen und 
Cermets, die nach dem 30.9.2014 und vor dem 1.7.2015 
ausgeführt werden, ist es beim leistenden Unternehmer und 
beim Leistungsempfänger nicht zu beanstanden, wenn die 
Vertragspartner einvernehmlich noch von der Steuerschuld-
nerschaft des leistenden Unternehmers ausgegangen sind. 
Voraussetzung hierfür ist, dass der Umsatz vom leistenden 
Unternehmer in zutreffender Höhe versteuert wird.

l	 Dies gilt entsprechend auch in den Fällen, in denen das Ent-
gelt oder ein Teil des Entgelts nach dem 30.9.2014 und vor 
dem 1.7.2015 vereinnahmt wird und die Leistung erst nach 
der Vereinnahmung des Entgelts oder von Teilen des Entgelts 
ausgeführt wird.


